
und Schadstoffe
– der klinischen Umweltmedizin einschließlich Biomonitoring 
– der Umweltanalytik und Umwelttoxikologie
– dem gesundheitlichen Verbraucherschutz
– den Grundlagen der Reisemedizin

Definierte Untersuchungs- und Behandlungsverfahren: 
– hygienische Ortsbegehungen und Inspektion einschließlich Krankenhaus-

begehung
– Analysen von Roh-, Trink-, Mineral-, Brauch-, Bade- und Abwässern, Boden-

und Abfallproben einschließlich Befundbeurteilung in Bezug auf Grenz-
und Richtwerte

– Untersuchungen für die Bau- und Siedlungshygiene einschließlich der
Lärmbeeinflussung und der Luftqualität

– Untersuchung von Lebensmitteln einschließlich der Anlagen zur Lebens-
mittel- und Speiseherstellung

12. Gebiet Innere Medizin und Allgemeinmedizin

Definition:
Das Gebiet Innere Medizin und Allgemeinmedizin umfasst die Vorbeugung, (Früh-)
Erkennung, konservative und interventionelle Behandlung sowie Rehabilitation und
Nachsorge der Gesundheitsstörungen und Erkrankungen der Atmungsorgane, des
Herzens und Kreislaufs, der Verdauungsorgane, der Nieren und ableitenden Harn-
wege, des Blutes und der blutbildenden Organe, des Gefäßsystems, des Stoffwech-
sels und der inneren Sekretion, des Immunsystems, des Stütz- und Bindegewebes,
der Infektionskrankheiten und Vergiftungen sowie der soliden Tumore und der häma-
tologischen Neoplasien. Das Gebiet umfasst auch die Gesundheitsförderung und
die hausärztliche Betreuung unter Berücksichtigung der somatischen, psychischen
und sozialen Wechselwirkungen und die interdisziplinäre Koordination der an der
gesundheitlichen Betreuung beteiligten Personen und Institutionen. 

Weiterbildungsziel:
Ziel der Weiterbildung im Gebiet Innere Medizin und Allgemeinmedizin ist die
Erlangung von Facharzt- / Schwerpunktkompetenzen 12.1 / 12.2 /12.2.1
bis 12.2.8 nach Ableistung der vorgeschriebenen Weiterbildungszeiten und
Weiterbildungsinhalte.

Gemeinsame Inhalte für die im Gebiet enthaltenen Facharzt-/ Schwerpunkt-
kompetenzen 12.1/12.2/12.2.1 bis 12.2.8:
Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in
– der Gesundheitsberatung, der Früherkennung von Gesundheitsstörungen

einschließlich Gewalt- und Suchtprävention, der Prävention einschließlich
Impfungen, der Einleitung und Durchführung rehabilitativer Maßnahmen
sowie der Nachsorge

– der Erkennung und Behandlung von nichtinfektiösen, infektiösen, toxischen
und neoplastischen sowie von allergischen, immmunologischen, metabo-
lischen, ernährungsabhängigen und degenerativen Erkrankungen auch unter
Berücksichtigung der Besonderheiten dieser Erkrankungen im höheren
Lebensalter

– den Grundlagen der gebietsbezogenen Tumortherapie
– der Betreuung palliativmedizinisch zu versorgender Patienten
– der Indikationsstellung, sachgerechten Probengewinnung und -behandlung

für Laboruntersuchungen und Einordnung der Ergebnisse in das jeweilige
Krankheitsbild

– geriatrischen Syndromen und Krankheitsfolgen im Alter einschließlich der
Pharmakotherapie im Alter

– psychogenen Symptomen, somatopsychischen Reaktionen und psychoso-

zialen Zusammenhängen einschließlich der Krisenintervention sowie der
Grundzüge der Beratung und Führung Suchtkranker

– Vorsorge- und Früherkennungsmaßnahmen
– ernährungsbedingten Gesundheitsstörungen einschließlich diätetischer Be-

handlung sowie Beratung und Schulung
– den Grundlagen hereditärer Krankheitsbilder einschließlich der Indikations-

stellung für eine humangenetische Beratung
– der Indikationsstellung und Überwachung physikalischer Therapiemaß-

nahmen
– der gebietsbezogenen Arzneimitteltherapie
– der Erkennung und Behandlung akuter Notfälle einschließlich lebensret-

tender Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Vitalfunktionen und Wieder-
belebung

– der Bewertung der Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit, der Arbeitsfähig-
keit, der Berufs- und Erwerbsfähigkeit sowie der Pflegebedürftigkeit

– der intensivmedizinischen Basisvorsorgung

Definierte Untersuchungs- und Behandlungsverfahren:
– Durchführung und Dokumentation von Diabetikerbehandlungen ein-

schließlich strukturierter Schulungen
– Elektrokardiogramm
– Ergometrie 
– Langzeit-EKG
– Langzeitblutdruckmessung
– spirometrische Untersuchungen der Lungenfunktion
– Ultraschalluntersuchungen des Abdomens und Retroperitoneums ein-

schließlich Urogenitalorgane
– Ultraschalluntersuchungen der Schilddrüse
– Doppler-Sonographien der Extremitäten versorgenden und der extrakra-

niellen Hirn versorgenden Gefäße
– Punktions- und Katheterisierungstechniken einschließlich der Gewinnung

von Untersuchungsmaterial
– Infusions-, Transfusions- und Blutersatztherapie, enterale und parenterale

Ernährung
– Proktoskopie

12.1 Facharzt / Fachärztin für Allgemeinmedizin 
(Allgemeinarzt / Allgemeinärztin)

Weiterbildungsziel:
Ziel der Weiterbildung ist die Erlangung der Facharztkompetenz Allgemeinme-
dizin (Allgemeinarzt/Allgemeinärztin) nach Ableistung der vorgeschriebenen
Weiterbildungszeiten und Weiterbildungsinhalte einschließlich der gemeinsa-
men Inhalte für die im Gebiet enthaltenen Facharzt-/Schwerpunktkompetenzen
und des Weiterbildungskurses.

Weiterbildungszeit:
60 Monate bei einem Weiterbildungsbefugten an einer Weiterbildungsstätte
gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1, davon
• 36 Monate in der stationären internistischen Patientenversorgung, davon

können bis zu
– 12 Monate in den Gebieten der unmittelbaren Patientenversorgung

(auch 3 Monats-Abschnitte) angerechnet werden, die auch im ambu-
lanten Bereich ableistbar sind

und
• 24 Monate Weiterbildung in der ambulanten hausärztlichen Versorgung,

davon können bis zu
– 6 Monate in Chirurgie oder in Kinder- und Jugendmedizin (auch 3
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Monats-Abschnitte) angerechnet werden
und

• 80 Stunden Kurs-Weiterbildung gemäß § 4 Abs. 8 in Psychosomatische
Grundversorgung

Weiterbildungsinhalt:
Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in
– den gemeinsamen Inhalten für die im Gebiet enthaltenen Facharzt- und

Schwerpunktkompetenzen
– der primären Diagnostik, Beratung und Behandlung bei allen auftretenden

Gesundheitsstörungen und Erkrankungen im unausgelesenen Patientengut
– der Integration medizinischer, psychischer und sozialer Belange im Krank-

heitsfall
– der Langzeit- und familienmedizinischen Betreuung 
– Erkennung und koordinierte Behandlung von Verhaltensauffälligkeiten im

Kindes- und Jugendalter
– alterspezifische Besonderheiten der Kinder- und Jugendmedizin
– interdisziplinärer Koordination einschließlich der Einbeziehung weiterer

ärztlicher, pflegerischer und sozialer Hilfen in Behandlungs- und Betreu-
ungskonzepte, insbesondere bei multimorbiden Patienten

– der Behandlung von Patienten in ihrem familiären Umfeld und häuslichen
Milieu, in Pflegeeinrichtungen sowie in ihrem weiteren sozialen Umfeld
einschließlich der Hausbesuchstätigkeit

– gesundheitsfördernden Maßnahmen, z. B. auch im Rahmen gemeinde-
naher Projekte

– Vorsorge- und Früherkennungsuntersuchungen
– der Erkennung von Suchtkrankheiten und Einleitung von spezifischen

Maßnahmen
– der Erkennung, Beurteilung und Behandlung der Auswirkungen von Um-

welt und Milieu bedingten Schäden einschließlich Arbeitsplatzeinflüssen
– der Behandlung von Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates

unter besonderer Berücksichtigung funktioneller Störungen
– den für die hausärztliche Versorgung erforderlichen Techniken der Wund-

versorgung und der Wundbehandlung, der Inzision, Extraktion, Exstirpa-
tion und Probeexzision auch unter Anwendung der Lokal- und peripheren
Leitungsanästhesie

12.2 Facharzt / Fachärztin für Innere Medizin 
(Internistin/Internist)

Weiterbildungsziel:
Ziel der Weiterbildung ist die Erlangung der Facharztkompetenz Innere Medi-
zin nach Ableistung der vorgeschriebenen Weiterbildungszeiten und Weiter-
bildungsinhalte.

Weiterbildungszeit:
60 Monate bei einem Weiterbildungsbefugten an einer Weiterbildungsstätte
gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1, davon
• 36 Monate in der stationären internistischen Patientenversorgung, und
• 24 Monate Weiterbildung in den Schwerpunkten der Inneren Medizin (da-

von höchstens 12 Monate in einem Schwerpunkt der Innerer Medizin), davon 
– mindestens 6 Monate in der stationären Intensivmedizin
– mindestens 6 Monate im ambulanten Bereich

Weiterbildungsinhalt: 
Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in
– den gemeinsamen Inhalten für die im Gebiet enthaltenen Facharzt- und

Schwerpunktkompetenzen

– der Diagnostik, Beratung und Behandlung bei auftretenden Gesundheits-
störungen und Erkrankungen des Gebietes im unausgelesenen Patientengut

– interdisziplinärer Koordination einschließlich der Einbeziehung weiterer
ärztlicher, pflegerischer und sozialer Hilfen in Behandlungs- und Betreu-
ungskonzepte, insbesondere bei multimorbiden Patienten

– der Erkennung und konservativen Behandlung der Gefäßkrankheiten ein-
schließlich Arterien, Kapillaren, Venen und Lymphgefäße und deren Reha-
bilitation

– der Vorbeugung, Erkennung und Behandlung von Stoffwechselleiden ein-
schließlich des metabolischen Syndroms und anderer Diabetes-assoziierten
Erkrankungen 

– der Ernährungsberatung und Diätetik bei Erkrankungen der Verdauungsor-
gane einschließlich enteraler und parenteraler Ernährung

– der Erkennung sowie konservativen Behandlung von angeborenen und er-
worbenen Erkrankungen des Herzens, des Kreislaufs, der herznahen Ge-
fäße, des Perikards

– der Erkennung und konservativen Behandlung der akuten und chronischen
Nieren- und renalen Hochdruckerkrankungen sowie deren Folgeerkran-
kungen

– der Erkennung und Behandlung der Erkrankungen der Lunge, der Atemwege,
des Mediastinums, der Pleura einschließlich schlafbezogener Atemstörungen
sowie der extrapulmonalen Manifestationen pulmonaler Erkrankungen

– der Erkennung und konservativen Behandlung der rheumatischen Erkran-
kungen einschließlich der entzündlich-rheumatischen Systemerkrankungen
wie Kollagenosen, der Vaskulitiden, der entzündlichen Muskelerkrankungen
und Osteopathien

– der Symptomatologie und funktionellen Bedeutung von Altersveränderun-
gen sowie Erkrankungen und Behinderungen des höheren Lebensalters

– geriatrisch diagnostischen Verfahren zur Erfassung organbezogener und über-
greifender motorischer, emotioneller und kognitiver Funktionseinschränkungen

– der intensivmedizinischen Basisversorgung
– Erkennung von Krankheiten durch Umwelt-Noxen und durch Arbeitsplatz-

einflüsse 
– Erkennung und Behandlung der gebietsbezogenen Infektionskrankheiten

einschließlich der Tuberkulose 
– der Erkennung und Behandlung der Erkrankungen des Blutes, der blutbil-

denden Organe und des lymphatischen Systems , 
– der Erkennung und Behandlung der Krankheiten der Verdauungsorgane

einschließlich deren Infektion, z. B. Virushepatitis, bakterielle Infektionen
des Intestinaltraktes 

– der Indikationsstellung, Mitwirkung Fortführung und Überwachung der
gebietsbezogenen Tumortherapie 

– der interdisziplinären Indikationsstellung zu chirurgischen, strahlenthera-
peutischen und nuklearmedizinischen Maßnahmen

– der Erkennung von Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates
unter besonderer Berücksichtigung funktioneller Störungen

Definierte Untersuchungs- und Behandlungsverfahren:
– Echokardiographie sowie Doppler- / Duplex-Untersuchungen des Herzens

und der herznahen Gefäße
– Indikationsstellung zur TEE
– Mitwirkung bei ultraschallgestützten Punktionen
– Mitwirkung bei Bronchoskopien einschließlich broncho-alveolärer Lavage
– Ösophago-Gastro-Duodenoskopie einschließlich interventioneller Notfall-

Maßnahmen, z. B. Blutstillung, Varizensklerosierung, perkutane-endosko-
pische Gastrostomie (PEG)

– Rektoskopie einschließlich endoskopische Blutstillung
– Therapie vital bedrohlicher Zustände, die Aufrechterhaltung und Wieder-

herstellung bedrohter Vitalfunktionen mit den Methoden der Notfall- und
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Intensivmedizin. Hierzu gehören insbesondere auch Intubation, Beatmungs-
behandlung sowie Entwöhnung von der Beatmung einschließlich nichtin-
vasiver Beatmungstechniken, hämodynamisches Monitoring, Schockbehand-
lung, Schaffung zentraler Zugänge, Defibrillation, Schrittmacherbehandlung

12.2.1 Facharzt / Fachärztin für Innere Medizin und 
Schwerpunkt Angiologie
(Internist und Angiologe / Internistin und Angiologin)

Weiterbildungsziel:
Ziel der Weiterbildung ist die Erlangung der Facharzt- und Schwerpunktkom-
petenzen Innere Medizin und Angiologie nach Ableistung der vorgeschriebe-
nen Weiterbildungszeiten und Weiterbildungsinhalte einschließlich der gemein-
samen Inhalte für die im Gebiet enthaltenen Facharzt-/Schwerpunktkompetenzen.

Weiterbildungszeit:
72 Monate bei einem Weiterbildungsbefugten an einer Weiterbildungsstätte
gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1, davon
• 36 Monate in der stationären internistischen Patientenversorgung und
• 36 Monate Weiterbildung im Schwerpunkt Angiologie, davon

– 6 Monate internistische Intensivmedizin
– können bis zu 18 Monate im ambulanten Bereich abgeleistet werden

Weiterbildungsinhalt:
Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in
– den gemeinsamen Inhalten für die im Gebiet enthaltenen Facharzt- und

Schwerpunktkompetenzen
– der Erkennung und konservativen Behandlung der Gefäßkrankheiten ein-

schließlich Arterien, Kapillaren, Venen und Lymphgefäße sowie in der Mit-
wirkung bei interventionellen Eingriffen und der Rehabilitation

– der physikalischen und medikamentösen Therapie einschließlich hämodi-
luierender und thrombolytischer Verfahren

– der lokalen Behandlung ischämisch und venös bedingter Gewebedefekte
– der Behandlung peripherer Lymphgefäßkrankheiten
– Mitwirkung und Beurteilung therapeutischer Katheterinterventionen, z. B.

Intraarterielle Lyse, PTA, Stentimplantationen, Atherektomie, interventionelle
Thrombembolektomie, Brachytherapie

– der Beurteilung von Röntgenbefunden bei Angiographien (Arteriographie,
Phlebographie, Lymphographie)

– der interdisziplinären Indikationsstellung zu operativen Eingriffen an den Ge-
fäßen, der präoperativen Abklärung und der postoperativen Nachbetreuung

– der intensivmedizinischen Basisversorgung

Definierte Untersuchungs- und Behandlungsverfahren:
– den invasiven und nichtinvasiven Funktionsuntersuchungen, einschließlich

– Messungen des systolischen Blutdruckes peripherer Arterien
– Oszillographien/Rheographien
– Kapillaroskopien
– transcutanen Sauerstoffdruckmessungen
– Venenverschlußplethysmographien
– Phlebodynamometrien
– rheologische Untersuchungsmethoden
– ergometrische Verfahren zur Gehstreckenbestimmung

– Doppler-/ Duplex-Untersuchungen der
– Extremitäten versorgenden Arterien,
– Extremitäten versorgenden Venen,
– abdominellen und retroperitonealen Gefäße,
– extracraniellen hirnzuführenden Gefäße,

– intrakraniellen Gefäße
– Sklerosierung oberflächlicher Varizen
12.2.2 Facharzt / Fachärztin für Innere Medizin und 

Schwerpunkt Endokrinologie und Diabetologie 
(Internist und Endokrinologe und Diabetologe / 
Internistin und Endokrinologin und Diabetologin)

Weiterbildungsziel:
Ziel der Weiterbildung ist die Erlangung der Facharzt- und Schwerpunktkom-
petenzen Innere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie nach Ableis-
tung der vorgeschriebenen Weiterbildungszeiten und Weiterbildungsinhalte
einschließlich der gemeinsamen Inhalte für die im Gebiet enthaltenen Facharzt-/
Schwerpunktkompetenzen.

Weiterbildungszeit:
72 Monate bei einem Weiterbildungsbefugten an einer Weiterbildungsstätte
gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1, davon
• 36 Monate in der stationären internistischen Patientenversorgung und
• 36 Monate Weiterbildung im Schwerpunkt Endokrinologie und Diabeto-

logie, davon
– 6 Monate internistische Intensivmedizin
– 6 Monate in einem endokrinologischen Labor
– können bis zu 18 Monate im ambulanten Bereich abgeleistet werden

Weiterbildungsinhalt:
Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in
– den gemeinsamen Inhalten für die im Gebiet enthaltenen Facharzt- und Schwer-

punktkompetenzen
– der Vorbeugung, Erkennung und Behandlung endokriner Erkrankungen

der hormonbildenden Drüsen
– des endokrinen Pankreas, insbesondere des Diabetes mellitus gemäß

Zusatz-Weiterbildung,
– sämtlicher hormonbildender, orthotop oder heterotop gelegener Drüsen,

Tumoren oder paraneoplastischer Hormonproduktionsstellen
– der Vorbeugung, Erkennung und Behandlung von Stoffwechselleiden ein-

schließlich des metabolischen Syndroms
– Diabetes-assoziierten Erkrankungen wie arterielle Hypertonie, koronare

Herzerkrankung, Fettstoffwechselstörung
– der Behandlung der sekundären Diabetesformen und des Diabetes melli-

tus in der Gravidität
– der Früherkennung, Behandlung und Vorbeugung von Diabeteskomplika-

tionen einschließlich des diabetischen Fußsyndroms
– der Insulinbehandlung einschließlich der Insulinpumpenbehandlung
– der Ernährungsberatung und Diätetik bei Stoffwechsel- und endokrinen

Erkrankungen
– der Indikationsstellung, Methodik, Durchführung und Einordnung der Labor-

untersuchungen von Hormon-, Diabetes- und stoffwechselspezifischen Pa-
rametern einschließlich deren Vorstufen, Abbauprodukten sowie Antikörpern 

– der Erkennung und Behandlung andrologischer Krankheitsbilder
– strukturierten Schulungskursen für Typ 1- und Typ 2-Diabetiker mit und ohne

Komplikationen, für schwangere Diabetikerinnen sowie Schulungen zur
Hypoglykämiewahrnehmung

– der Berufswahl- und Familienberatung bei endokrinen Erkrankungen 
– der Indikationsstellung und Bewertung nuklearmedizinischer in-vivo Unter-

suchungen endokriner Organe
– der interdisziplinären Indikationsstellung zu chirurgischen, strahlenthera-

peutischen und nuklearmedizinischen Behandlungsverfahren
– der intensivmedizinischen Basisversorgung
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